
Griffigere Mittel gegen unlautere Geschäftsmethoden
Der Bundesrat hat am 2. September 2009 die Bot-
schaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verabschie-
det. Er will damit den Schutz gegen täuschende Ge-
schäftspraktiken erhöhen und die Zusammenarbeit 
mit den ausländischen Aufsichtsbehörden sowie die 
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen er-
leichtern. Die Revision ermöglicht es, besser gegen 
Adressbuchschwindel, Schneeballsysteme, miss-
bräuchliche allgemeine Geschäftsbedingungen und 
unhaltbare Gewinnversprechen vorzugehen.

In den letzten Jahren haben sich in der Schweiz 
irreführende Geschäftsmethoden verbreitet, die mit 
dem geltenden Recht ungenügend bekämpft werden 
können. Darunter leiden sowohl die Unternehmen 
als auch die Konsumenten. Mit der Änderung des 
UWG will der Bundesrat die Grundlagen für einen 
besseren Schutz gegen unlautere Geschäftsmetho-
den schaffen. Ein funktionierender Wettbewerb setzt 
transparente, unverfälschte Informationen voraus.

Die neuen Bestimmungen zielen zum einen darauf 
ab, den Schwindeleien bei Einträgen in nutzlose Re-
gister entgegenzutreten, von denen vor allem KMU 
betroffen sind. Zum anderen ermöglichen sie es, 

Missbräuche bei den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu unterbinden und besser gegen Verkaufs-
methoden vorzugehen, die auf Schneeballsystemen 
beruhen.

Die Revision sieht darüber hinaus vor, die Klagerech-
te des Bundes zu erweitern: Nach geltendem Recht 
kann er nur intervenieren, wenn eine Schweizer 
Firma ausländische Personen oder Unternehmen 
täuscht und so das Ansehen der Schweiz schädigt. 
Neu soll er bei unlauteren Geschäftspraktiken mit 
besonderer Tragweite auch zugunsten der in der 
Schweiz wohnenden Kunden eingreifen können, 
wenn eine grössere Gruppe vom Missbrauch be-
troffen ist – etwa durch irreführende Gewinnverspre-
chen oder Internetbetrügereien. Wo ein öffentliches 
Interesse besteht, soll der Bund die Öffentlichkeit 
künftig zudem vor dem entsprechenden Anbieter 
warnen können. Der Gesetzesentwurf schafft ferner 
die Rechtsgrundlage, um im Bereich der Lauterkeit 
mit den ausländischen Aufsichtsbehörden zusam-
menzuarbeiten. So können grenzüberschreitende 
unlautere Geschäftsmethoden, die in den letzten 
Jahren rasant zugenommen haben, wirksamer be-
kämpft werden.
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